
von abhängen soll, wie der Handelnde selbst seine 
Handlung einschätzt.

Das bedeutet nicht, daß das Bewußtsein ohne Ein
fluß auf den Charakter der Handlung wäre, wohl aber, 
daß man bei der Beurteilung einer Handlung von ihrem 
objektiven Gesicht ausgehen muß und nicht davon, 
was sich der Handelnde bei seiner Handlung vorgestellt 
hat. Jedoch wäre es falsch, so führte der Referent wei
ter an, wollte man mit der Feststellung des .Charakters 
einer einzelnen Handlung zugleich ein Werturteil über 
die ganze Person des Handelnden fällen. Nach der 
Lehre des Marxismus ist der Mensch die Reihe seiner 
Handlungen. Es ist deshalb unrichtig, aus der Klassen
feindlichkeit einer einzelnen Handlung auf die Stellung 
der betreffenden Person im Klassenkampf zu schließen.

Der Referent ging weiter darauf ein, daß dadurch, 
daß eine Handlung auf den Klassenkampf zurück
geführt wird, noch nichts darüber gesagt ist, ob diese 
Handlung eine t y p i s c h e  Ausdrucksform des Klas
senkampfes ist oder nicht2. Anschließend wurde aus
geführt und bewiesen, daß es keine klassenneutralen 
Verbrechen, für Staat und Recht also keine klassen
neutralen Aufgaben bei der Bekämpfung der Ver
brechen geben kann.

Weiter behandelte der Referent einige spezifische 
Probleme des Klassenkampfes in der Übergangsperiode 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus3. Dabei war 
sein Ausgangspunkt die These Lenins, wonach der 
Klassenkampf in dieser Periode nicht aufgehört, son
dern nur seine Formen geändert hat. Als eine solche 
Form des Widerstandes des Kapitalismus gegen die 
neue Gesellschaft arbeitete der Referent den Charak
ter und Klassenursprung kleinbürgerlicher Disziplin
losigkeit und Anarchie heraus.

In dem von Renneberg vorgetragenen Teil des Re
ferats war die Aufgabe gestellt, die praktische Nutz
anwendung der von Lekschas entwickelten Leitsätze 
für das Strafrecht zu ziehen. Der Referent führte dabei 
u.. a. aus, daß die Übergangsordnung neue Aufgaben 
für den Klassenkampf hervorbringt. Er ging auf die 
sozialen Ursachen des Verbrechens in der Deutschen 
Demokratischen Republik ein, die samt und sonders 
kapitalistischer Natur sind. Dabei sind diese Ursachen 
nicht nur in vorhandenen objektiven Überresten des 
Kapitalismus zu suchen, sondern auch in subjektiven 
ideologischen Faktoren. Diese ideologischen Ver
brechensursachen erläuterte der Referent an einer 
Reihe von Beispielen, wobei er auch gerade auf Sitt
lichkeitsdelikte einging, die auf den ersten Blick doch 
„klassenneutral“ erscheinen. Auch zu den Fahrlässig
keitsdelikten nahm der Referent Stellung und wandte 
sich gegen die Tendenz, die Richtigkeit einer allge
meinen theoretischen These durch das Zitieren von 
Grenzfällen zweifelhaft zu machen, da dort, wo die 
strafrechtliche Relevanz einer Handlung bereits frag
lich wird, die allgemeinste theoretische Erkenntnis 
über das Verbrechen naturgemäß schwer nachzuweisen 
sein wird. Anschließend setzte sich der Referent mit 
dem Klassencharakter der Formen einer verbrecheri
schen Handlung auseinander. Er stellte sehr über
zeugend dar, daß sich die Gegner der Deutschen Demo
kratischen Republik gerade den Klassencharakter der 
„unpolitischen“ verbrecherischen Handlungen zunutze 
machen und versuchen, auch dieses allgemeine Ver
brechertum für ihre Wühl- und Umsturztätigkeit gegen 
die Deutsche Demokratische Republik auszunutzen.

In einem weiteren Abschnitt widerlegte Renneberg 
■die Auffassung, die vor allen Dingen von S t r e i t  ver
treten worden war, daß die Frage: „Ist der Täter ein 
Klassenfeind oder nicht?“ an den Anfang unserer 
Strafpolitik gestellt werden müsse. Er legte dar, daß 
man nur dann von einem Menschen als von einem 
Klassenfeind sprechen kann, wenn er durch sein ge
samtes Verhalten sich gegen die Interessen der Ar
beiterklasse stellt, daß aber im Vordergrund jeder 
strafrechtlichen Verurteilung die Handlung und ihre 
Schwere und nicht der Täter steht. Die Forderung 
nach einer Freund-Feind-Differenzierung sei ein Rück
schritt, da sie nicht die Kompliziertheit der Wider
sprüchlichkeit der Handlungen des einzelnen genügend 
zum Ausdruck bringe.

2 a. a. O. S. 19.
3 a. a. O. S. 24.
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Die zusammenfassenden Schlußfolgerungen Renne
bergs gipfelten in der Feststellung, daß die Erkenntnis 
vom Verbrechen als spezifischer Erscheinungsform des 
Klassenkampfes eine unerläßliche, wenn auch die all
gemeinste, theoretisch-ideologische Wahrheit für das 
Strafrecht ist.

In einem weiteren Referat hatten sich G e r ä t s  und 
M a 11 h e s die Aufgabe gestellt, die These, daß das 
Verbrechen eine Erscheinungsform des Klassenkamp
fes ist, an dem speziellen Problem der Verkehrsdelikte 
nachzuweisen. Bei der Auswahl gerade dieses Gebietes 
der Kriminalität hat eine Rolle gespielt, daß zur Wider
legung der These „Verbrechen ist Ausdrucksform des 
Klassenkampfes“ gerade die Verkehrsdelikte zitiert 
worden waren. In einer äußerst interessanten und 
sicher auch in der Methode neuartigen Untersuchung 
analysierte Geräts die Ursachen der Verkehrsdelikte 
bei der Berliner BVG und legte eine ganze Reihe kon
kreter Verbrechensursachen dar. Zusammenfassend 
kam auch er zu dem Ergebnis, daß auch diese Ver
brechen in einem Konflikt mit unserer gesellschaft
lichen Ordnung stehen, der antagonistische Züge auf
weist. Dabei ist besonders interessant zu lesen, wie der 
Referent — was auch seine beiden Vorredner taten — 
gerade den Klassencharakter der Disziplinwidrigkeit 
überzeugend darlegt.

*

Seit dieser Konferenz ist über ein Jahr vergangen. 
Die inzwischen vorwärtsgegangene Entwicklung er

möglicht es uns, zu dem damals behandelten Problem 
nicht nur eine Meinung zu sagen, sondern die Richtig
keit der damaligen Darlegungen abschließend nach
zuprüfen.

Die Erfahrungen der Arbeiter-und-Bauern-Macht im 
Klassenkampf um den Aufbau des Sozialismus haben 
auf dem 33. Plenum des Zentralkomitees der SED 
einen klaren Ausdruck gefunden. Dort sind die Wur
zeln des Klassenkampfes in der gegenwärtigen Über
gangsperiode deutlich festgestellt worden: Sie liegen 
einmal in den von außen hereingetragenen Störver
suchen der in der NATO organisierten reaktionären 
und militaristischen Kräfte. Eine innere Ursache des 
Klassenkampfes sind jene kapitalistischen Kreise und 
früheren Faschisten, die der westlichen NATO-Ideo- 
logie anhängen und die Hoffnung auf eine Restauration 
des Imperialismus auf dem Gebiete der DDR noch nicht 
begraben haben. Die dritte Wurzel sind aber die alten 
Ideologien und Lebensgewohnheiten, die aus der kapi
talistischen Zeit infolge ihrer Zählebigkeit noch weiter
wirken. Diese Wurzeln des Klassenkampfes sind gleich
zeitig die in den vorliegenden Referaten festgestellten 
Ursachen des Verbrechens in der Deutschen Demokra
tischen Republik. Angesichts dieser Tatsache ist kein 
Zweifel mehr möglich, daß die These „Das Verbrechen 
ist Ausdrucksform des Klassenkampfes“ eine unbe
streitbare marxistische Grunderkenntnis ist, die auch für 
die Übergangsordnung volle Gültigkeit hat.

Dabei kommt es mir weniger darauf an, ob die im 
Protokoll niedergelegten Thesen Lekschas’ und Renne
bergs1 in der einen oder anderen Formulierung noch 
diskutiert und geändert werden müssen, als vielmehr 
darauf, daß der Klassencharakter des Verbrechens in 
allen weiteren Diskussionen unverrückbar feststeht, 
ebenso wie auf die Erkenntnis, daß der Kampf der 
Staatsorgane und der Werktätigen gegen das Verbre
chen ein wichtiger Teil des Klassenkampfes ist.

Auch die Rezension P i o n t k o w s k i s ,  der mit 
Hinblick auf ihre dialektische Betrachtung der behan
delten Probleme noch Beachtung zu schenken sein wird, 
über die Rennebergsche Arbeit „Die objektive Seite des 
Verbrechens“4 5 ist nicht geeignet, die Richtigkeit der 
obigen These irgendwie in Zweifel zu ziehen. Indem sich 
Piontkowski gegen die Formulierung Rennebergs 
wendet, jede verbrecherische Handlung sei ein Anschlag 
auf die Klassenverhältnisse, mißt er der Bezeichnung 
„Klassenverhältnisse“ eine ganz spezielle Bedeutung 
bei. Unter Klassenverhältnisse will Piontkowski die 
Beziehungen zwischen den in der Übergangsordnung 
existierenden Klassen verstanden wissen, unter An-

4 a. a. O. S. 92 ff.
5 Die Rezension ist in RID 1958 Nr. 3 Sp. 65 ff. abgedruckt.


